
2. NATIONALER  
GEWÄSSERBEWIRT-
SCHAFTUNGSPLAN 
FÜR DIE  
NACHHALTIGE  
BEWIRTSCHAFTUNG  
UNSERER GEWÄSSER

MINISTERIUM  
FÜR EIN  
LEBENSWERTES  
ÖSTERREICH

bmlfuw.gv.at



IMPRESSUM   

Medieninhaber und Herausgeber:  
BUNDESMINISTERIUM  
FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,  
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT 
Stubenring 1, 1010 Wien

AutorInnen: Gisela Ofenböck, Paul Schenker, Robert Fenz  (alle BMLFUW)

Redaktion und Gestaltung: Marian Unterlercher, Revital - Integrative Naturraumplanung GmbH 

Bildquellen: BMLFUW, BMLFUW/Rita Newman, BMLFUW/Alexander Haiden, Marktgemeinde Hard,  
Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 8/Thomas Friedl, Revital - Integrative Naturraumplanung GmbH  

Druck: Oberdruck  
Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens.        

Alle Rechte vorbehalten.

Wien, 2015

2. NATIONALER  
GEWÄSSERBEWIRT-
SCHAFTUNGSPLAN 
FÜR DIE  
NACHHALTIGE  
BEWIRTSCHAFTUNG 
UNSERER GEWÄSSER

FÜR EIN LEBENSWERTES
ÖSTERREICH.

UNSER ZIEL ist ein lebenswertes Österreich in einem 
starken Europa: mit reiner Luft, sauberem Wasser, einer 
vielfältigen Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen 
und leistbaren Lebensmitteln.  
Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen.

WIR ARBEITEN für sichere Lebensgrundlagen, eine 
nachhaltige Lebensart und verlässlichen Lebensschutz.
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 INHALT

DIE EU-WASSERRAHMEN-
RICHTLINIE fordert, dass unsere Gewässer 
ökologisch funktionsfähige Lebensräume für 
Tiere und Pflanzen sein müssen und gleich-
zeitig unterschiedliche Nutzungsansprüche 
der Menschen erfüllen können. Wasser muss 
auch künftigen Generationen in ausreichen-
der Qualität und Menge zur Verfügung 
stehen. Es ist eine unverzichtbare Ressource 
für die Landwirtschaft, für Freizeit, Touris-
mus und Energiewirtschaft.

Die nationale Umsetzung dieses Zieles 
erfolgt durch einen Gewässerbewirtschaf-
tungsplan. Er legt fest, wie und wann das Ziel 
des guten Zustands der Gewässer erreicht 
werden soll. Der erste Bewirtschaftungsplan 
wurde 2010 veröffentlicht. In der Zwischen-
zeit wurden viele wertvolle Maßnahmen an 
unseren Gewässern gesetzt: Fischaufstiegs-
hilfen wurden errichtet, Absturzbauwerke 
zu Rampen umgebaut, Restwassermengen 

erhöht und Renaturierungen durchgeführt. 
Ein großes Stück Arbeit liegt hinter uns, ein 
weiter Weg noch vor uns.

Wie wir uns diesen Weg vorstellen, steht 
im zweiten Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplan, der nun zur Stellungnahme 
aufliegt.

Nutzen Sie die Gelegenheit, informieren Sie 
sich über den Zustand und die geplanten 
Maßnahmen an Ihren Gewässern und neh-
men Sie Stellung! 

Viele nützliche Informationen dazu können 
Sie der vorliegenden Broschüre entnehmen. 
Der Zustand unserer Gewässer muss in den 
nächsten Jahren weiter verbessert und nach-
haltig gesichert werden – für ein lebenswer-
tes Österreich.

Jeder Beitrag zählt!

Ihr ANDRÄ RUPPRECHTER
Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
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DER 2. NATIONALE GEWÄSSER- 
BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN

 FÜR DIE NACHHALTIGE  
BEWIRTSCHAFTUNG UNSERER GE-
WÄSSER. In der europäischen Wasserrah-
menrichtlinie aus dem Jahr 2000 verpflichten 
sich alle Mitgliedsstaaten dazu, ihre Gewässer 
nachhaltig zu bewirtschaften, zu schützen 
und zu verbessern. Das gemeinsame Ziel der 
europäischen Staaten ist es, bis spätestens 2027 
einen guten ökologischen und chemischen 
Zustand für Flüsse und Seen, sowie einen guten 
chemischen und mengenmäßigen Zustand im 
Grundwasser zu erreichen. 

Dafür ist eine zielgerichtete und koordinierte 
Planung notwendig: Alle sechs Jahre werden 
Gewässerbewirtschaftungspläne erstellt, die 
neben den Zielen und Instrumenten des Um-
weltschutzes auch wirtschaftliche Aspekte der 
Wassernutzung betrachten. 

Im Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 
(NGP) wird dargelegt, welche Belastungen 

und welchen Zustand die Gewässer aufweisen 
und wie ihr Zustand verbessert werden kann. 

Herzstück des Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplans sind die Maßnahmenpro-
gramme. Sie geben Auskunft über die geplante 
Umsetzung, die stufenweise Zielerreichung 
sowie über den voraussichtlichen Kosten-
rahmen. Dabei gilt es, eine Balance zu finden 
zwischen den unterschiedlichen Interessen 
und Nutzungsansprüchen, die an das Wasser 
gestellt werden. Wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Belange sowie Aspekte der Sicher-
heit sollen unter einen Hut gebracht werden.

Der 1. Nationale Gewässerbewirtschaftungs-
plan wurde 2010 veröffentlicht. Basierend auf 
diesen Planungen wurden in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt. 

 „Das Prinzip aller Dinge ist Wasser.“ 
          (Thales von Milet) 

Nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen und auf 
Basis der bisherigen Erfahrungen das Erreichte 
zu evaluieren und die Maßnahmenprogramme 
neu auszurichten. Ende 2015 wird im zweiten 
Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 
festgelegt, welche Maßnahmen an unseren 
Gewässern in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden sollen.

DER ZUSTAND UNSERER GEWÄSSER 
MUSS WEITER VERBESSERT UND 
NACHHALTIG ABGESICHERT  
WERDEN.

Dieses Vorhaben braucht Mitwirkung und 
Unterstützung all jener, denen Wasser ein 
Anliegen ist. Die Einbindung von Interessens-
vertretungen, NGOs und Bevölkerung an 
Entscheidungen zum Thema Wasser hat sich in 
Österreich vielfach bewährt. 

Mit der Wasserrahmenrichtlinie geht auch die 
EU diesen Weg und fordert die Mitgliedsstaa-
ten auf, Interessensvertretungen und Bevölke-
rung über die Umsetzungsschritte bei der Was-
serrahmenrichtlinie zu informieren und ihnen 
das Recht auf Stellungnahme einzuräumen.

Der Nationale Gewässer- 
bewirtschaftungsplan  (NGP)

ist eine flussgebietsbezogene Planung 
gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie, die 
auf einem integrierten Ansatz zum Schutz, 
zur Verbesserung und zur nachhaltigen 
Nutzung der Gewässer basiert. 

Im NGP werden auf Basis einer umfassen-
den Ist-Bestandsanalyse die signifikanten 
Gewässernutzungen und die zu erreichen-
den Erhaltungs- und Sanierungsziele sowie 
die dafür erforderlichen Maßnahmen 
festgelegt. 

Um diese zu verwirklichen, veröffentlicht 
der Bundesminister für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
alle sechs Jahre einen „Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplan“ (NGP).  Der 1. 
NGP wurde 2010 veröffentlicht, Ende 2015  
folgt die 2. Auflage.

Sind Sie von den Maßnahmen betroffen? 
Informieren und beteiligen Sie sich!

Abb. 2: 
Der 2. Nationale 
Gewässerbewirt-
schaftungsplan 
liegt nun zur Stel-
lungnahme auf. 

Möglichst viele 
BürgerInnen 
sollen mitwirken, 
die Gewässer als 
wichtigen Lebens-
raum und wesent-
liche Grundlage 
unseres Lebens zu 
gestalten und zu 
erhalten!

Abb. 1: 
Der 1. Nationale 
Gewässerbewirt-
schaftungsplan 
(NGP) erschien 
2010. Er löste eine 
Vielzahl an Maß-
nahmen aus.
Auch viele neue 
Fischwanderhilfen 
entstanden (Bild).
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WIE KÖNNEN SIE SICH  
BETEILIGEN?

IHRE MEINUNG IST UNS 
WICHTIG. Das Ministerium für ein Lebens-
wertes Österreich und die zuständigen Stellen 
der Bundesländer laden alle ÖsterreicherInnen 
ein, zu den im Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplan festgelegten Zielen und Maß-
nahmen ihre Meinung abzugeben: 

SIND DIE ZIELE UND SCHWER-
PUNKTE RICHTIG GESETZT ODER 
GIBT ES ZUSÄTZLICHE ASPEKTE, 
DIE BEACHTUNG FINDEN SOLLEN?

Je mehr Menschen Wasser zu ihrer Angele-
genheit machen, desto sicherer ist die Zukunft 
unserer Bäche, Flüsse und Seen, unseres 
Trinkwassers und aller damit verbundenen 
Lebensbereiche. Ihre Meinung zur Zukunft 
unserer Gewässer ist uns wichtig! Daher wurde 
eine Website eingerichtet, wo Sie noch mehr 
Informationen bekommen und Ihre Mei-
nung zu den geplanten Maßnahmen abgeben 
können.

Zentrale Medien für die Information und 
Befragung der Bevölkerung sind:

--- Das Wasserinformationssystem Austria 
wisa.bmlfuw.gv.at:  
Hier finden Sie detaillierte Informationen 
zum Nationalen Gewässerbewirtschaf-
tungsplan sowie zahlreiche Hintergrund-
dokumente und Kartendarstellungen.

--- Die Website www.wasseraktiv.at: 
Hier finden Sie vielerlei Information zur 
Wasserrahmenrichtlinie und zum Nationa-
len Gewässerbewirtschaftungsplan sowie 
thematische Links. Hier können Sie auch 
Ihre Meinung abgeben.

Außerdem organisiert das Ministerium für ein 
lebenswertes Österreich Informationsveranstal-
tungen, die Bundesländer informieren in Regi-
onalveranstaltungen über Wasserrahmenricht-
linie und NGP. Aktuelle Informationen dazu 
finden Sie ebenfalls auf www.wasseraktiv.at.

 WIE WIRD IHRE MEINUNG 
IM NATIONALEN GEWÄSSERBE-
WIRTSCHAFTUNGSPLAN BERÜCK-
SICHTIGT? Bis 21. Juli 2015 können Sie 
schriftlich Stellung nehmen. Bitte richten Sie 
Ihre Stellungnahme an folgende Adressen: 

Mail an: 
wasserrahmenrichtlinie@bmlfuw.gv.at

Post an: 
Bundesministerium für Land und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 
Kennwort: Wasserrahmenrichtlinie
Stubenring 1
1010 Wien

Ihre Anmerkungen und Anregungen sollen 
helfen, den Entwurf zu überarbeiten. Alle 
Rückmeldungen, die das Lebensministerium 
bis 21. Juli 2015 erhält, werden in der weiteren 
Bearbeitung des Nationalen Gewässerbewirt-
schaftungsplans behandelt. 

Auf WISA und www.wasseraktiv.at wird 
auch ein „Antwort-Dokument“ veröffentlicht, 
in welchem aufgezeigt wird, welche Stellung-
nahmen eingelangt sind und wie diese berück-
sichtigt wurden. 

März 2014 Jänner 2015 Juli 2015 22. Dezember 2015

Aktualisierung  
im 6-Jahreszyklus

Möglichkeit  
zur Stellungnahme  
zum Entwurf 

Bundesweite  
und regionale  
Veranstaltungen  
zur Öffentlichkeits- 
beteiligung

Veröffentlichung des  
Entwurfs des 2. Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplans 
und des Hochwasserrisiko- 
managementplans

Veröffentlichung  
des 2. Nationalen  
Gewässerbewirtschaftungs-
plans und des Hochwasser- 
risikomanagementplans

Veröffentlichung der  
Ist-Bestandsanalyse 2013  
und der wichtigen Wasserbewirt-
schaftungsfragen
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WELCHE MASSNAHMEN WURDEN 
BEREITS UMGESETZT?

 
  DER 1. NATIONALE GEWÄS-
SERBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN. 
In Österreich gibt es drei zentrale Herausforde-
rungen, die in den Maßnahmenprogrammen 
des 1. Gewässerbewirtschaftungsplans Berück-
sichtigung gefunden haben: 

--- Die Verbesserung der Gewässerstrukturen 
und Abflussverhältnisse, 

--- Reduktion von Stoffeinträgen in Ober-
flächengewässer 

--- der Schutz des Grundwassers als Trink-
wasserressource.

VERBESSERUNG DER GEWÄSSER-
STRUKTUREN UND ABFLUSSVER-
HÄLTNISSE IN FLIESSGEWÄSSERN

Unsere Gewässer und ihr Umland werden seit 
Jahrhunderten intensiv genutzt. Der Schutz 
von Siedlungen vor Hochwasser, landwirt-

schaftliche Nutzung der Talniederungen und 
die Nutzung der Wasserkraft haben unsere 
Flusslandschaften stark verändert. Sehr viele 
unserer Flüsse sind reguliert, verbaut und 
durch Querbauwerke unterbrochen. Aufgrund 
der hohen Anzahl an Belastungen und erfor-
derlichen Maßnahmen zur Verbesserung des 
Lebensraums war in diesem Bereich eine Prio-
ritätensetzung unumgänglich. Die Umsetzung 
der Maßnahmen wurde nach ökologischen 
Kriterien gereiht. Sanierungen wurden an den 
Unterläufen der Fließgewässer begonnen und 
zwar dort, wo Verbesserungen besonders hohe 
ökologische Wirkungen – vor allem auf gefähr-
dete Fischarten wie Nase, Barbe und Huchen 
– erwarten ließen. Diese Gewässer wurden als 
„prioritärer Sanierungsraum“ ausgewiesen. 

Bei der Maßnahmenplanung wurde auch die 
erforderliche Finanzierung mitbedacht. Zur 
Beschleunigung der Umsetzung wurde eine 
neue Förderschiene, die Umweltförderung, v.a. 

für Gemeinden und WasserkraftbetreiberInnen 
eingerichtet. Bis 2015 stehen insgesamt 140 
Mio. Euro an Fördermitteln österreichweit für 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer-
strukturen zur Verfügung. Das bedeutet ein 
Investitionsvolumen von knapp 400 Mio. Euro.

Die Schwerpunkte im 1. NGP lagen einerseits 
in der Herstellung der Durchgängigkeit der 
Gewässer im prioritären Sanierungsraum, 
andererseits in der morphologischen Verbesse-
rung der Gewässer. 

Bei Wasserkraftanlagen wurden Fischaufstiegs-
hilfen gebaut, Absturzbauwerke in Rampen 
umgebaut und Flüsse wieder mit ihren 
Seitenbächen verbunden. Auch ausreichende 
Restwassermengen bei Kraftwerken wurden 
sichergestellt. Zur morphologischen Verbes-
serung wurden z.B. „harte“ Uferverbauungen 
entfernt und durch „weiche Ufer“ ersetzt oder 
Gewässer aufgeweitet. Viele Maßnahmen wur-
den dabei im Zusammenhang mit schutzwas-
serbaulichen Projekten realisiert.

Abb. 3: Der 1. NGP fokussierte auf die Beseitigung von Wanderhindernissen an priori-
tären Sanierunggewässern. Im Bild eine umgebaute Rampe.

Abb. 4: Einige große Revitalisierungen an Donau, Mur oder Drau wurden aus EU-LIFE  
Mitteln kofinanziert. So konnten wesentliche Lebensraumverbesserungen erreicht werden.

Seit 2010 wurden in Österreich ...

--- ca. 1000 Wanderhindernisse an  
Gewässern beseitigt.

--- in rund 200 Gewässerstrecken die 
Wassermengen soweit erhöht, dass sie 
wieder von Fischen passiert werden 
können.

--- mit Umweltfördermitteln in der Höhe 
von 72 Mio. Euro Investitionen von 
über 211 Mio. Euro ausgelöst. Etwa 
zwei Drittel der Investitionen zur Her-
stellung der Durchgängigkeit wurden 
von privater Seite getätigt, etwa ein Drit-
tel von Bund, Ländern und Gemeinden.

--- über 250 gezielte Maßnahmen zur Ver-
besserungen der Gewässerstrukturen 
gesetzt und mit Mitteln der Umwelt-
förderung in Höhe von 36 Mio. Euro 
gefördert. Die Investitionen von über 
78 Mio Euro wurden zu fast 70% von 
Bund, Ländern und Gemeinden getra-
gen.  Für das Jahr 2015 stehen weitere 
32 Mio. Euro zur Verfügung.
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REDUKTION VON STOFF- 
EINTRÄGEN IN OBERFLÄCHEN- 
GEWÄSSER

Seit Inkrafttreten des 1. NGP 2009 wurde 
die geordnete Entsorgung kommunaler und 
betrieblicher Abwässer weiter ausgebaut. Der 
Anschlussgrad an Kläranlagen beträgt mittler-
weile 94,9 %.  

Der Großteil der Investitionen (95 %) wurde 
an zentralen kommunalen Abwasserentsor-
gungsanlagen getätigt. Dabei flossen 80 % der 
Mittel in den Ausbau und die Sanierung der 
Kanalisation, 20 % in den Ausbau der kom-
munalen Kläranlagen. Bis 2015 sind weiterhin 
jährliche Investitionen in Höhe von rund 300 
Mio. Euro in die kommunale Abwasserentsor-
gung zu erwarten.

Zur Vermeidung von diffusen Nährstoff-
einträgen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit 
wurden verpflichtende Maßnahmen des 
„Aktionsprogramms Nitrat“ 2008 (Novelle 

2012), insbesondere Auflagen betreffend die 
Düngung auf Hanglagen und in Gewässernähe, 
umgesetzt. 

Das Österreichischen Agrarumweltprogramm 
(ÖPUL) förderte auf freiwilliger Basis u. a. die 
Anlage von Begrünungen zur Reduktion von 
Abschwemmungen. 

In den vergangenen 6 Jahren  
wurden ...

--- die Reinigungsleistungen der Kläran-
lagen so weit verbessert, dass Stickstoff 
zu 80 % und Phosphor zu 90 % aus dem 
Abwasser entfernt werden kann.

--- 6600 Projekte für Einzelkläranlagen in 
entlegeneren Regionen umgesetzt.

--- insgesamt 2,4 Mrd. Euro in den Ausbau 
und die Erhaltung der kommunalen 
Abwasserentsorgung investiert.

Abb. 5: Mehr als 1 Mrd. Euro investierte Österreich seit Inkrafttreten des 1. NGP 2009 
in die Abwasserentsorgung. Der Anschlussgrad beträgt mittlerweise fast 95 %. 

SCHUTZ DES GRUNDWASSERS ALS 
TRINKWASSERRESSOURCE

Im „Aktionsprogramm Nitrat“ sind ver-
pflichtende Maßnahmen enthalten, wie z. B. 
Verbotszeiträume für die Ausbringung stick-
stoffhaltiger Düngemittel oder die Festlegung 
von Düngeobergrenzen je Kulturart. Mit der 
Novelle des Aktionsprogramms im Jahr 2012 
wurde der Gewässerschutz forciert – u. a. mit 

--- dem Verbot der Herbstdüngung auf 
Maisstroh 

--- der Einführung von betriebsbezogenen 
Düngeaufzeichnungen und 

--- deutlicheren Einschränkungen bei der 
Düngung auf schneebedeckten Böden.

Zudem wurden im ÖPUL-Programm Auflagen 
formuliert, wie z. B. die Reduktion der Ausbrin-
gung von Düngemitteln, die Düngeplanung 
und -bilanzierung, die Anlage von Begrünun-
gen sowie die Förderung der Errichtung von 
zusätzlichen Wirtschaftsdüngerlagerstätten, 
aber auch Schulung und Weiterbildung.  

Einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung 
dieser Auflagen leistete die Wasserschutz- und 
Bodenschutzberatung in den Ländern. 

In einigen Bundesländern gab es Beratungs-
initiativen mit Fokus auf Gebiete von größeren 
Trinkwasserversorgern (z. B. Leibnitzer Feld, 
Nördliches Burgenland) bzw. auf Gebiete, in 
denen die Landwirtschaft die Grundwasser-
qualität wesentlich beeinflusst.

Zum Schutz vor diffusen Einträgen von 
Pestiziden wurde die Anwendung der 
Wirkstoffe Terbuthylazin und Metazachlor 
in wasserrechtlichen Schongebieten einge-
schränkt bzw. auch die Anwendung weiterer 
grundwassergefährdender Wirkstoffe regional 
reduziert. Darüber hinaus wurden weitere 
Initiativen zum vorsorgenden Schutz und zur 
Sicherung von Grundwasservorkommen (auch 
Tiefengrundwasser) für die bestehende und 
zukünftige Trinkwassergewinnung, u. a. durch 
die Adaptierung bzw. Ausweisung von Schutz- 
und Schongebieten, gesetzt.  

Abb. 6: Der 1. NGP setzte zahlreiche Initiativen zum Schutz und zur Sicherung von 
Grundwasservorkommen. 
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WASSER SCHÜTZEN – WASSER 
NUTZEN.  DER ÖSTERREICHISCHE 
WASSERKATALOG

Rund zwei Drittel der heimischen Strompro-
duktion werden durch Wasserkraft abgedeckt. 
Als erneuerbare Energiequelle liefert die 
Wasserkraft einen Beitrag zum Klimaschutz, 
hat jedoch oft auch negative Auswirkungen auf 
den ökologischen Zustand der Gewässer. 

Gemeinsam mit den Ländern und unter Ein-
beziehung der maßgeblichen Stakeholder und 
NGOs wurden auf Basis des NGP Kriterien 
für die Bewertung von Wasserkraftprojekten 
bzw. Gewässerabschnitten hinsichtlich ihrer 
Eignung für die Wasserkraftnutzung festgelegt. 

Diese Kriterien berücksichtigen sowohl die 
Notwendigkeit zur Steigerung des Anteils 
an erneuerbarer Energie als auch den Schutz 
ökologisch wertvoller Gewässerstrecken.
Neben der Interessenabwägung im Einzelfall 
können auf Basis der Kriterien auch konkrete 

Planungen der Länder durchgeführt werden. 
Derartige Planungen sind in der Steiermark, 
in Oberösterreich, in Niederösterreich und in 
Tirol in Vorbereitung. 

Alle Details finden Sie auf unserer Homepage 
www.bmlfuw.gv.at/wasser unter der Rubrik 
Wasser in Österreich / Ein Plan für unsere 
Gewässer / Wasserwirtschaftliche Planung.

Abb. 6: Wasserkraft ist die bedeutendste Energiequelle für Österreich. Der NGP 2009 
initierte die Erarbeitung eines Kriterienkataloges für die Beurteilung von Wasserkraft-
projekten aus energiewirtschaftlicher, ökologischer und wasserwirtschaftlicher Sicht.

WIE IST DER ZUSTAND UNSERER 
GEWÄSSER HEUTE?

 FLÜSSE. Das grundlegende Ziel 
der Wasserrahmenrichtlinie ist die Errei-
chung eines „guten ökologischen und guten 
chemischen Zustand“ in allen europäischen 
Flüssen und Seen. Dieser gute Zustand soll 
sicherstellen, dass unsere Gewässer ökologisch 
funktionsfähige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen sind und gleichzeitig unterschiedliche 
Nutzungsansprüche der Menschen erfüllen 
können.

Zur Bewertung des Gewässerzustands werden 
neben physikalisch-chemischen Analysen vor 
allem die Gewässerorganismen Fische, wirbel-
lose Tiere (Makrozoobenthos), Wasserpflan-
zen und Algen untersucht. Seit 2007 wurden 
über 2500 Messstellen nach den Vorgaben der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie bewertet. 

Insgesamt weisen derzeit 37 % der Fließgewäs-
ser einen sehr guten oder guten Zustand auf, 
weitere 2 % erreichen das gute ökologische 
Potential. 61 % verfehlen die Umweltziele. 
Ursache dafür sind überwiegend Eingriffe in 
die Gewässerstrukturen und Abflussverhältnis-
se, zu einem geringeren Teil Probleme mit der 
Wasserqualität.

STOFFLICHE BELASTUNGEN
Organische und chemische Schadstoffe aus in-
dustriellen und kommunalen Quellen werden 
heute durch Abwasserreinigungsanlagen weit-
gehend aus dem Abwasser entfernt. Chemische 
Schadstoffe wurden nur selten nachgewiesen, 
fast 98 % der Fließgewässer zeigen einen sehr 
guten oder guten Zustand. 

Abb. 7: Die Investitionen in die Abwasserreinigung seit den 1970er-Jahren haben sich 
gelohnt! Österreichs Flüsse und Seen sind heute weitgehend sauber.
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Für einzelne Schadstoffe wurden in den ver-
gangenen Jahren auf  EU-Ebene sehr strenge 
Umweltqualitätsnormen festgelegt, sodass die 
Zahl von Überschreitungen zunehmen wird, 
wobei bei einigen Stoffen diffuse Einträge u.a. 
über die Luft eine wesentliche Rolle spielen. 
Studien zeigen, dass das unmittelbare Risiko 
für die Gewässerorganismen gering ist. 

Bei rund 23 % der Gewässer wird aufgrund 
organischer Verschmutzung und Nährstoff-
belastung der „gute Zustand“ verfehlt. Ursache 
dafür sind vor allem diffuse Einträge in land-
wirtschaftlich, vor allem ackerbaulich intensiv 
genutzten Gebieten.

HYDROMORPHOLOGISCHE  
BELASTUNGEN
Weniger günstig ist die hydromorphologi-
sche Situation der Flüsse. Die vorhandenen 
Probleme hinsichtlich Gewässerstrukturen und 
des Abflussverhaltens sind meist historisch be-
gründet – durch Gewässerregulierungen zum 
Schutz vor Hochwässern (vor allem in inneral-
pinen Tälern mit hoher Siedlungskonzentrati-

on entlang der Flussläufe), durch die Nutzung 
der Wasserkraft sowie durch die Gewinnung 
landwirtschaftlicher Produktionsflächen. 

Etwas mehr als die Hälfte der Gewässer verfehlt 
den guten Zielzustand, weil Ufer oder Sohle 
reguliert sind, Wasser aufgestaut ist, zu wenig 
Restwasser im Fluss fließt oder die Durchgän-
gigkeit nicht gegeben ist. 

Im Vergleich zu 2009 hat sich der Anteil 
der sehr guten und guten Gewässerstrecken 
erhöht. Einerseits liegen nun wesentlich mehr 
Untersuchungsergebnisse vor, die die Einschät-
zungen der Risikoanalyse teilweise relativieren, 
andererseits beginnen auch bereits gesetzte 
Maßnahmen ihre Wirkung zu entfalten. Die 
positiven Auswirkungen der Sanierungsmaß-
nahmen sollen in den nächsten Jahren gezielt 
untersucht werden. Die natürlichen Prozesse 
in den Gewässern brauchen jedoch Zeit, sich 
auf die veränderten Bedingungen einzustellen. 
Zur Zielereichung werden darüber hinaus auch 
weitere Verbesserungsmaßnahmen erforder-
lich sein. 

Abb. 8: Ökologischer (Gesamt)Zustand der Flüsse und Seen in Österreich (Stand 2014).

Abb. 9: Fast 90 % aller Seen in Österreich erfüllten 2013 die Zielvorgaben der  
EU-Wasserrahmenrichtlinie.

SEEN
55 der insgesamt 62 Seen mit einer Fläche über 
50 Hektar erreichen die Ziele der Wasserrah-
menrichtlinie. Neuere Untersuchungen zeigen, 
dass Mondsee und Ossiachersee aufgrund 
stofflicher Belastungen, Traunsee und Walch-
see aufgrund fehlender Fischarten derzeit 
keinen guten Zustand aufweisen.

Sechs natürliche und 19 künstliche Seen 
werden als Speicherseen zur Stromerzeugung 
genutzt. Sie weisen derzeit ein gutes ökologi-
sches Potential auf.

GRUNDWASSER
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, einen 
guten chemischen und guten mengenmäßigen 
Zustand des Grundwassers zu erreichen. Dafür 
dürfen Schwellenwerte für bestimmte chemi-
sche Stoffe nicht überschritten werden und es 
muss zumindest ein Gleichgewicht zwischen 
Grundwasserentnahme und -neubildung 
herrschen.

Alle 136 untersuchten Grundwasserkörper 
sind in einem guten mengenmäßigen Zustand. 
Kleinräumig könnten sich unter Umständen 
im Hinblick auf den Klimawandel Engpässe in 
Gebieten mit ungünstigem Wasserdargebot 
ergeben. Dies ist bei der Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen zu berücksichtigen. 

130 Grundwasserkörper (das sind rund 96 % 
der österreichischen Staatsfläche) erreichen 
den guten chemischen Zustand. Belastungen 
treten punktuell zum Beispiel bei Altlasten 
oder flächenhaft durch den Eintrag von Stick-
stoff sowie Pflanzenschutzmitteln (z. B. Atrazin, 
Bentazon), aus der Landbewirtschaftung auf. 
Derzeit befinden sich fünf Grundwasserkörper 
aufgrund von Nitrat und ein Grundwasser-
körper aufgrund eines  Abbauproduktes eines 
Pflanzenschutzmittels nicht im guten chemi-
schen Zustand.

Flüsse   Seen
sehr gut

gut

mäßig

schlecht

ökologisches Potential gut oder besser

ökologisches Potential mäßig oder schlechter

unbefriedigend

100 Kilometer0 25 50
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Abb. 12: Prioritäre Gewässer, bei denen bis 2021 gezielte hydromorphologische Maßnahmen 
gesetzt werden sollen.

Abb. 13: Nach wie vor behindern zahlreiche Querbauwerke in Flüssen die Wandertätig-
keit der Gewässerlebewesen. Auch im 2. NGP liegt ein Maßnahmenschwerpunkt in der 
Beseitigung dieser Hindernisse. Im Bild der Bau eines Fischpasses („Vertical slot“).

WELCHE MASSNAHMEN SIND FÜR 
DIE NÄCHSTEN JAHRE GEPLANT?

 

Nach wie vor weisen viele Fließge-
wässer Defizite bei den Abflussverhältnissen, 
bei der Durchgängigkeit und bei der Gewässer-
struktur auf. Es wird daher auch in den kom-
menden Planungsperioden ein Schwerpunkt 
auf die Verbesserung der hydromorpholo-
gischen Situation der Gewässer gelegt. 

Die Gewässerbelastung durch einzelne chemi-
sche Schadstoffe wird in den nächsten Jahren 
verstärkt Thema sein. Die Herausforderung 
ist, Stoffeinträge in Oberflächengewässer 
weiter zu reduzieren, speziell in ackerbaulich 
intensiv  bewirtschafteten Regionen Öster-
reichs. 

In Bezug auf das Grundwasser gilt es nach 
wie vor, regional die Einträge von Nitrat und 
Pestiziden zu verringern.

VERBESSERUNGEN DER  
GEWÄSSERSTRUKTUREN UND  
ABFLUSSVERHÄLTNISSE
Regulierungen, Hochwasserschutz und 
Wasserkraftnutzung sind die Hauptursachen 
für unzureichende Gewässerstrukturen und 
Abflussverhältnisse. Im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern spielt die Schifffahrt 
nur eine untergeordnete Rolle und betrifft im 
Wesentlichen die Donau und den Donaukanal.

Aufgrund der hohen Anzahl der strukturellen 
Belastungen in Form von Verbauungen, Begra-
digungen, Wanderhindernissen, Stauen und 
Restwasserstrecken wurden im 1. NGP 2009 
prioritäre Sanierungsgewässer ausgewiesen. 
Hier lag der Schwerpunkt der Sanierungsmaß-
nahmen in der Herstellung der Durchgän-
gigkeit und in der lokalen Verbesserung der 
Gewässerstrukturen. 

Im 2. NGP werden die Sanierungsmaßnahmen 
an den prioritären Gewässern weitergeführt, 
das Maßnahmengebiet wird aber erweitert 
(Abb. 12). Der Schwerpunkt liegt nun bei Ge-
wässern mit einem mehr als 100 km² großen 
Einzugsgebiet sowie auf Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lebensräume der gefährdeten 
Fischarten Nase, Barbe und Huchen.

DURCHGÄNGIGKEIT 
Viele Querbauwerke in unseren Gewässern 
stören das Wanderverhalten der Gewäs-
serlebewesen, isolieren Lebensräume und 
beeinträchtigen den Transport des Geschiebes. 
Die Vernetzung der Gewässer wird auch in den 
nächsten Jahren eine wichtige Maßnahme zur 
Erreichung des guten ökologischen Zustands 
sein. Sie ist auch Grundvoraussetzung dafür, 
dass morphologische Verbesserungen ihre 
Wirkung entfalten können.

Bei bestehenden und neuen Kraftwerken 
müssen Fischaufstiegshilfen gebaut, Absturzbau-
werken zu Rampen umgebaut und Flüsse wieder 
mit Ihren Zubringern verbunden werden. 

IM SANIERUNGSGEBIET DES 2. NGP 
SOLLEN WIE IM 1. NGP BIS ZU 1000 
QUERBAUWERKE WIEDER DURCH-
GÄNGIG GEMACHT WERDEN.

SEDIMENTHAUSHALT
Zur Verbesserung des Sedimenthaushaltes 
wurden in einem Forschungsprojekt die 
Probleme und Anforderungen im Bereich 
Feststoffhaushalt und Flussmorphologie analy-
siert. Darauf aufbauend sollen in den nächsten 
Jahren die offenen Fragen und möglichen 
Maßnahmen gemeinsam mit den betroffenen 
Sektoren bearbeitet werden.

GEWÄSSERSTRUKTUREN
Geradlinig verbaute Ufer sollen wieder einen 
naturnahen, möglichst ursprünglichen Charak-
ter erhalten - mit abwechslungsreichen Uferli-
nien, eng miteinander verzahnten Wasser- und 
Landlebensräumen und charakteristischen 
Tier- und Pflanzenarten. 
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Vielfältige Strukturen im Gewässer stärken 
die gewässertypischen Lebensgemeinschaften 
und helfen auch mit, die Ausbreitung invasiver 
Neobiota einzudämmen. Durch entspre-
chende Ufergestaltung z.B. mit geschützten 
Uferzonen können auch die Auswirkungen des 
schifffahrtsbedingten Wellenschlags gemindert 
werden. 

DIE SCHAFFUNG UND VERBESSE-
RUNG VON LEBENSRAUM DURCH 
RENATURIERUNGEN MUSS IN DEN 
NÄCHSTEN JAHREN INTENSIVIERT 
WERDEN. 

Besonders in Gebieten, die auch für den 
Hochwasserrückhalt nutzbar gemacht werden 
sollen, können Synergien zwischen Ökologie 
und Schutzwasserwirtschaft genutzt werden. 
Die technischen Richtlinien für die Bundes-
wasserbauverwaltung (RIWA-T) wurden noch 
stärker an die Zielvorgaben der Wasserrah-
menrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie 
angepasst. Gewässerentwicklungs- und 

Risikomanagementkonzepte (GE-RM) sollen 
zukünftig die gewässerökologischen und 
schutzwasserwirtschaftlichen Ziele miteinan-
der abstimmen und die Grundlage für konkrete 
Maßnahmenplanungen bilden. 

WASSERMENGE UND -DYNAMIK
Bei vielen Wasserkraftwerken führt das 
Flussbett unterhalb der Wehranlage zu wenig, 
manchmal sogar gar kein Wasser. Die Folgen: 
Lebensraumverlust, verringerte Selbstreini-
gungskraft und eingeschränkte oder fehlende 
Durchgängigkeit des Gewässers. 

IM SANIERUNGSRAUM DES  
2. NGP SOLL EIN AUSREICHENDER 
BASISABFLUSS IN RESTWASSER- 
STRECKEN GEWÄHRLEISTET  
WERDEN. 

Darüber hinaus wird über Gewässeruntersu-
chungen die Wirkung der bereits gesetzten 
Maßnahmen überprüft. 

Speziell in alpinen Regionen verursacht die 
Spitzenstromerzeugung in einigen Gewässern 
unnatürliche Abflussschwankungen in Form 
von Schwall und Sunk. Die Auswirkungen 
extremer Schwallbelastungen wurden in den 
letzten Jahren in einem Forschungsprojekt 
untersucht. Zur Minderung der Auswirkungen 
kommen demnach z. B. der Bau von Aus-
gleichsbecken, wasserbauliche Maßnahmen 
zur Erhöhung der Strukturvielfalt im Gewässer 
oder Anpassungen des Kraftwerksbetriebes in 
Frage. 

FÜR BETROFFENE GRÖSSERE 
FLÜSSE SOLLEN IN DEN NÄCHSTEN 
JAHREN KONKRETE LÖSUNGS- 
ANSÄTZE ZUR SCHWALLPROBLE-
MATIK ERARBEITET WERDEN.

VORAUSSCHAUENDE PLANUNG
Neben Maßnahmen zur Verbesserung der 
hydromorphologischen Verhältnisse kommt 
zukünftig auch der vorausschauenden was-
serwirtschaftlichen Planung eine besondere 
Bedeutung zu, um mögliche unterschiedliche 
Interessen an Gewässern aufeinander abzu-
stimmen. 

Die im österreichischen Wasserkatalog enthal-
tenen Kriterien sollen weiterhin die Beurtei-
lung von Wasserkraftprojekten im Einzelfall 
unterstützen. 

Die Arbeiten an regionalen Planungen  zur 
Ausweisung „sehr sensibler“, „sensibler“ und 
„weniger sensibler“  Gewässerabschnitte sollen 
weitergeführt werden.

Abb. 14: Restwasserstrecken flussab von Kraftwerken haben Folgen für Gewässerlebe-
wesen. Einvernehmliche Lösungen zur Sicherstellung einer ausreichenden Restwasser-
menge durch zusätzliche Wasserabgabe sind notwendig.

Abb. 14:  Die Renaturierung von Fließgewässern soll in den nächsten Jahren noch 
intensiviert werden. Ein Vorzeigebeispiel: „weiche Ufer“ an der Salzach.
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REDUKTION VON STOFFEINTRÄ-
GEN IN OBERFLÄCHENGEWÄSSER 
Für den Schutz der Oberflächengewässer vor 
Eutrophierung, organischer Belastung und che-
mischen Schadstoffen konnte in den vergange-
nen Jahrzehnten bereits viel erreicht werden. 
Die bestehende Belastung durch chemische 
Mikroschadstoffe, aber auch durch Nähr-
stoffe und organische Verschmutzung liegt 
schwerpunktmäßig im Osten und Nordosten 
Österreichs sowie in Teilen des Alpenvorlands. 
Dort ist der Belastungsdruck durch Siedlung, 
Landwirtschaft und Industrie relativ groß, der 
natürliche Abfluss aus klimatischen Gründen 
aber relativ gering.

CHEMISCHE SCHADSTOFFE
Um Einträge aus Punktquellen zu redu-
zieren, ist, neben chemikalienrechtlichen 
Beschränkungen, auch innerbetrieblich auf 
Emissionsvermeidung bzw. -verringerung zu 
achten. Darüber hinaus sind „End of pipe“-
Maßnahmen (d.h. an einen Prozess angehängte 
Umweltschutzmaßnahmen), vorwiegend 

bei Kläranlagen, in Betracht zu ziehen. Bei 
Belastungen aus Flächenquellen, wie z.B. bei 
Pflanzenschutzmitteln, werden flächenbezo-
gene Maßnahmen (gute Umweltpraxis) oder 
chemikalienrechtliche Beschränkungen bei der 
Verwendung dieser Stoffe zum Ziel führen.

NÄHRSTOFFE UND ORGANISCHE 
BELASTUNG
Die Reduzierung der Belastungen in Bezug auf 
Nährstoffe (Eutrophierung) und organische 
Verschmutzung ist ähnlich der Lösung bei  
chemischen Schadstoffen durch eine Kom-
bination aus Maßnahmen an Punktquellen 
(Kläranlagen) und diffusen Quellen (vorwie-
gend Landwirtschaft) erreichbar. Bei der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung kommt dabei 
dem Erosionsschutz besondere Bedeutung zu.
 
FÜR DEN AUSBAU DER ABWASSER-
ENTSORGUNG UND FÜR DEN 
ERHALT DER BESTEHENDEN ANLA-
GEN SIND WEITERE INVESTITIO-
NEN NOTWENDIG.

SCHUTZ DES GRUNDWASSERS ALS 
TRINKWASSERRESSOURCE
Österreich deckt seinen gesamten Trink-
wasserbedarf aus Grund- und Quellwasser. 
Oberflächennahe Grundwasserkörper sowie 
Tiefengrundwässer haben überregionale 
Bedeutung und bedürfen daher einer voraus-
schauenden Planung sowie vorbeugender 
Schutzstrategien. Dazu zählt unter anderem die 
Ausweisung von Schutz- und Schongebieten 
sowie die Erstellung von Regionalprogrammen 
zur Sicherung der bestehenden und der künfti-
gen Wasserversorgung. 

Besondere Dringlichkeit haben Maßnahmen 
dann, wenn die Grundwasserqualität der Was-
serversorgung bereits Sorge bereitet, sich ein 
Anstieg von Belastungen abzeichnet oder der 
künftige Wasserbedarf gesichert werden muss. 
Die Maßnahmen zum Schutz des Grund-
wassers bewirken auch eine Reduktion der 
Nährstoffbelastung der mit dem Grundwasser 
verbundenen Fließgewässer.

Zur Erhaltung und Wiederherstellung des 
„guten Zustandes“ ist die landwirtschaftliche 
Bodennutzung gewässerschonend auszurich-
ten. Folgende Maßnahmen haben sich bereits 
vielfach bewährt bzw. sollen künftig umgesetzt 
werden: 

STICKSTOFF (NITRAT)
Wichtige Ansätze zur weiteren Reduktion der 
Nitratbelastungen sind die Weiterentwicklung 
fachlicher Empfehlungen (z. B. Richtlinie für 
sachgerechte Düngung), die Düngung gemäß 
tatsächlichem Stickstoffbedarf sowie weiter-
gehende Einschränkungen und Verzicht der 
Düngung im Herbst. 

Darüber hinaus sind auch extensive Bewirt-
schaftungsformen, die Stilllegung besonders 
auswaschungsgefährdeter Ackerböden, die 
weitgehende Vermeidung von Schwarzbrachen 
durch Begrünungsmaßnahmen auf Ackerflä-

chen sowie ein ausreichendes Fassungsver-
mögen der Düngerwirtschaftslagerstätten von 
besonderer Bedeutung. 

Effektive Schulungs- und Beratungsmaßnah-
men helfen mit, umfassende Düngeplanungen 
und -bilanzierungen noch weiter zu verbreiten.

PFLANZENSCHUTZMITTEL
Um das Grundwasser noch besser vor Einträ-
gen durch Pflanzenschutzmittel bzw. deren Ab-
bauprodukten (Metaboliten) zu schützen, sind 
v. a. regionale Einschränkungen für bestimmte 
Wirkstoffe sehr effektiv. 

Des Weiteren sind Wirkstoffrotation bzw. 
weniger häufige Anwendungen insbesondere 
im Rahmen von Schulungs- und Beratungs-
maßnahmen zur Vermittlung von Fachwissen 
und zur Bewusstseinsbildung weiter voranzu-
treiben.

Abb. 16: Die Landwirtschaft kann viel zum Schutz 
des Grundwassers beitragen. Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung werden daher weiter forciert.Abb. 15: Bis 2021 ergibt sich für den Ausbau und Erhalt der Abwasserentsorgung ein 

Investitonsbedarf von 2,6 Mrd. Euro.
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LINKS & PUBLIKATIONEN
 

www.wasseraktiv.at
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen  
zur Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasser-
richtlinie der EU.

www.bmlfuw.gv.at/wasser
Homepage des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft mit umfangreichen aktuellen Informatio-
nen zur Wasserwirtschaft

wisa.bmlfuw.gv.at
Wasserinformationssystem Austria mit Hin-
tergrunddokumenten, Fachdatenbanken und 
Beteiligungsmöglichkeiten

www.generationblue.at
Österreichs größte Jugendplattform zum Thema 
Wasser mit vielen Aktionen und attraktiven Mate-
rialien für Jugendliche und für den Unterricht

www.wasserpreis.info
Der österreichische Wasserpreis Neptun wird 
alle zwei Jahre vergeben und bietet sowohl der 
Fachwelt als auch der breiten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, tolle Preise für innovative Ideen zu 
gewinnen.

ec.europa.eu/environment/water/ 
index_en.htm
Wasserplattform der Europäischen Kommission 
mit Informationen zum internationalen Wasser-
management 

water.europa.eu
Europäisches Wasserinformationssystem (WISE) 
mit umfangreichen Berichten, Daten, Publikatio-
nen und weiterführenden Informationen

www.icpdr.org
Informationen über das internationale Einzugsge-
biet und den Schutz der Donau

www.iksr.org
Informationen über das internationale Einzugsge-
biet und den Schutz des Rheins 

www.ikse-mkol.org
Informationen über das internationale Einzugsge-
biet und den Schutz der Elbe

PUBLIKATIONEN

http://www.bmlfuw.gv.at/publikationen

Guter Zustand unserer Gewässer, 2007.
Die Umsetzung der europäischen Wasserrah-
menrichtlinie.

Aktiv für unser Wasser, 2009.
Lebende Flüsse, saubere Seen.

Leben mit Naturgefahren, 2010.
Ratgeber für die Eigenvorsorge bei Hochwasser, 
Muren, Lawinen, Steinschlag und Rutschungen.

Vorläufige Bewertung des Hochwasserri-
sikos, 2011. Bericht zur Umsetzung der EU-
Hochwasserichtlinie in Österreich.

Schutz vor Naturgefahren in Österreich, 
2012. Naturgefahrenereignisse und Schutzmaß-
nahmen in Österreich seit 2002.

Die Zukunft unserer Gewässer, 2014. 
Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen


